
Satzung 
über die Verringerung der Zahl der 

für den Rat des Flecken Harsefeld zu wählenden Ratsmitglieder 
 
 

Aufgrund der §§ 6, 32, Abs. 2 und 71 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der 
zurzeit geltenden Fassung hat der Rat des Flecken Harsefeld in seiner Sitzung am 16.12.2004 
folgende Satzung über die Verringerung der Zahl der für den Rat des Flecken Harsefeld  zu 
wählenden Ratsmitglieder beschlossen: 
 
 

§  1 
 

Für die am 01.11.2006 beginnende 15. Wahlperiode wird die Zahl der nach § 32 Abs. 1 NGO zu 
wählenden Ratsmitglieder gemäß § 32 Abs. 2 NGO um 2 verringert. 
 
Die Zahl der Ratsmitglieder beträgt dann mit Wirkung vom 01.11.2006  29 Personen. 
 
 

§  2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Harsefeld, 16.12.2004 
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